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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.2008

Norm

ASVG §210

Rechtssatz

Gegen den Umstand, dass mehrere Versicherungsfälle (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) nach dem ASVG, nicht

jedoch solche Versicherungsfälle nach dem ASVG und dem BSVG zur Bildung einer Gesamtrente im Sinn des § 210

ASVG führen, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
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